
Satzung zur 3. Änderung der Abwasserbeitragssatzung der Gemeinde Kodersdorf

Aufgrund § 63 Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Tuli 1998 (SächsGVB1. Seite 393), geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 25. Juni 1999 (SächsGVB1. Seite 398) und der § 4, 14 und 124 der Sächs.
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGem0) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.06.1999 (SächsGVB1. Seite 345), in Verbindung mit §§ 2, 9, 27, 33 des
Sächsischen Kommunalabgaben-gesetzes (SächsKAG) vorn 16. Juni 1993(GVB1. S. 502),
geändert durch Gesetz vom 19.10.1998 (GVB1. S. 505) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Kodersdorf am 22. Februar 2000 folgende 3. Änderungssatzung der Abwasserbeitragssatzung
vom 04.06.1996, zuletzt geändert am 08.06.1999, beschlossen:

§ 1
Satzungsänderung

Die Abwasserbeitragssatzung vom 04. Juni 1996, zuletzt geändert am 08.06.1999, wird
wie folgt geändert:

(1) In § 5 Absatz 1 Buchstabe d) wird wie folgt eingefügt:
... im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen „oder aufgrund § 2 Absatz 2 beitrags-
pflichtig sind," die nach

(2) In § 6 Absatz 2 wird ab dem Punkt 6 wie folgt geändert:
Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzelnen:

6. bei 4-geschossiger Bebaubarkeit 2,5
7. bei 5-geschossiger Bebaubarkeit 3,0
8. bei 6-geschossiger Bebaubarkeit 3,5
9. für jedes weitere, über das 6. Geschoss hinaus-

gehende Geschoss eine Erhöhung um 0,5.

(3) In § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
überwiegend vorhandenen" werden gestrichen.

der näheren Umgebung" wird das Wort „zulässigen" eingefügt.

(4) In § 11 Absatz 2 wird wie folgt eingefügt:
„und bei Grundstücken, die nach § 2 Abs. 2

beitragspflichtig sind," ist bei bebauten Grundstücken

§ 2
Bekanntmachung

Die Satzung zur 3. Änderung der Abwasserbeitragssatzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.
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